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Freibetragsmodell international
wenig verbreitet

Das vom Deutschen Gewerkschaftsbund
vorgeschlagene Freibetragsmodell hat
nur wenige Vorläufer. Es gibt kaum Län-
der, die einen allgemeinen Freibetrag
bei den Sozialabgaben kennen. Von
28 OECD-Ländern, die über ein beitrags-
finanziertes soziales Sicherungssystem
verfügen, gewähren nur zwei einen Frei-
betrag bei der Bemessung der Sozialab-
gaben. Dabei begünstigt Irland aus-
schließlich die Arbeitnehmer, während
Großbritannien Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber auf diese Weise entlastet.
Deutschland, Island, Norwegen, Öster-
reich und Schweden räumen Arbeitneh-
mern eine Freigrenze bei den Sozialver-
sicherungsbeiträgen ein. Die Höhe der
Freibeträge (unabhängig von der Ein-
kommenshöhe ist ein bestimmter Betrag
des Einkommens von der Sozialversiche-
rungspflicht befreit) bzw. der Freigrenzen
(nur Einkommen unterhalb dieser Gren-
ze sind von der Sozialversicherungs-
pflicht befreit; oberhalb der Grenze wer-
den sie mit dem vollen Beitragssatz her-
angezogen, wobei in einigen Ländern in
einer »Gleitzone« der Beitragssatz suk-
zessive erhöht wird) reicht von 6,6% des
Bruttoentgelts eines durchschnittlichen
Industriearbeiters in Schweden bis zu
55,4% in Irland (vgl. Tabelle).

Arbeitsnachfragewirkungen

Würde auch in Deutschland ein Freibetrag
bei den Sozialabgaben in Höhe von 250 €
monatlich (8,9% des Durchschnittslohns)
eingeführt, hätte dies Konsequenzen so-
wohl für die Arbeitsnachfrage der Unter-
nehmen als auch für das Arbeitsangebot
der Arbeitnehmer. Die Arbeitsnachfrage
dürfte sich durch die Einführung eines Ar-
beitgeberfreibetrags zu den Sozialversi-
cherungen erhöhen, da ein Unternehmer
für jeden Beschäftigten einen geringeren
Beitrag abführen müsste, sofern man
eventuelle Gegenfinanzierungsmaßnah-
men außer Acht lässt. Der relative Ent-
lastungseffekt bei den Arbeitskosten je
Beschäftigten fällt umso höher aus, je
niedriger das Arbeitsentgelt je Beschäf-
tigten ist (vgl. Abb. 1). Die prozentuale Ein-
sparung ist mit 20% im Minijob-Bereich
am höchsten, weil hier der Arbeitgeber
bisher eine Pauschale in Höhe von 25%
des Verdienstes für Sozialversicherungs-
beiträge und Steuern entrichten musste.
Doch auch bei einem Bruttoverdienst von
1 500 € monatlich sinken die Arbeitskos-
ten noch um knapp 3%. Die durchschnitt-
liche Entlastung je Arbeitskraft ist aus-
schlaggebend für die zusätzliche Arbeits-
nachfrage. Nach der Gehalts- und Lohn-
strukturerhebung lag im Oktober 2001
das Bruttoeinkommen von immerhin 7%
der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer un-
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Sozialabgabenfreibetrag und Beschäftigung

Eine der wesentlichen Ursachen für die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit in Deutschland bilden

die hohen Sozialversicherungsbeiträge. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung belasten, so-

fern sie nicht überwälzt werden können, den Faktor Arbeit und reduzieren die Nachfrage nach

ihm. Außerdem treiben die Sozialabgaben einen Keil zwischen Arbeitskosten und Nettolohn, der

in Verbindung mit großzügigen Transferleistungen die Erwerbsbereitschaft insbesondere von Ge-

ringqualifizierten mindert.

Es sind verschiedene Ansätze zur Begrenzung der Sozialabgaben vorgelegt worden (vgl. Dann et

al. 2002). Der Deutsche Gewerkschaftsbund (2003a; b) hat vorgeschlagen, einen allgemeinen

Freibetrag bei den Sozialabgaben in Höhe von 250 € pro Monat einzuführen. Dieser Freibetrag soll

sowohl für die Arbeitnehmer- als auch für die Arbeitgeberbeiträge gelten. Durch den Freibetrag

werden zwar auch besser Verdienende, insbesondere aber Geringverdiener und ihre Arbeitgeber

begünstigt. Der Vorschlag sieht vor, dass die geltenden Regelungen zur geringfügigen Beschäfti-

gung (Mini-, Midijobs) aufgehoben werden. Die bisherige Ausgestaltung der Transferleistungen

bleibt unangetastet. Entstehende Beitragsausfälle sollen über höhere Steuern finanziert werden.

Hier wird eine Einschätzung der Auswirkungen des »Freibetragsmodells« auf die Arbeitsnachfra-

ge, die Arbeitnehmereinkommen und eine Quantifizierung der Angebotseffekte vorgenommen.
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ter 1 500 € im Monat (früheres Bundesgebiet: 41⁄2%, neue
Länder und Berlin-Ost: 25%).1

Kaltenborn et al. (2003) haben die Auswirkungen eines Frei-
betrags bei den Sozialabgaben auf die Arbeitsnachfrage ge-
schätzt. Ausschlaggebend für die Höhe dieses Effekts ist

die Arbeitskostenelastizität der Arbeitsnachfrage. Für die
Schätzung werden Elastizitäten von – 0,7 für gering qualifi-
zierte Arbeit, – 0,3 für qualifizierte Arbeit und 0,0 für hoch
qualifizierte Arbeit unterstellt (realistische Variante). Auf der
Grundlage der Beschäftigtenzahl, aufgegliedert nach der
Höhe des Arbeitsentgelts und der Qualifikation, wie sie das

Jahreszeitraummaterial des IAB für das Jahr
2000 geliefert hat, wird eine Zunahme der
Arbeitsnachfrage der Unternehmen um
670 000 Personen geschätzt. Dabei entfal-
len etwa 60% der zusätzlichen Arbeitsnach-
frage auf geringfügig Beschäftigte (bis 325 €
vor dem 1. April 2003) und 40% auf sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigte. Etwa
zwei Drittel der zusätzlichen Arbeitsnach-
frage beträfen Stellen mit geringen Qualifika-
tionsanforderungen.

Die Schätzungen von Kaltenborn et al. (2003)
beruhen auf sehr restriktiven Annahmen. Sie

Freibeträge und Freigrenzen bei den Sozialabgaben  

in den OECD-Ländern, 2003 

Land Regelung Freibetrag bzw. 
 Freigrenze 

in % des Durch-
schnittslohns 

a) Freibeträge 

Großbritannien 
AN : FB 
AG : FB 

Kein AN- und AG-Beitrag für Arbeitseinkommen bis 4 628 Pfund Sterling  
(6 688 ) p.a.; für alle Arbeitnehmer kein AN- und kein AG-Beitrag für die ersten 
4 628 Pfund Sterling (6 688 ) p.a. des Arbeitseinkommens. 

22,8 

Irland 
AN: FB 

Kein AN-Beitrag zur Rentenversicherung für Arbeitseinkommen bis 14 924 
p.a., zur Krankenversicherung für Arbeitseinkommen bis 18 512  p.a.; für alle 
Arbeitnehmer kein AN-Beitrag zur Rentenversicherung für die ersten 6 604  p.a.
des Arbeitseinkommens. 

55,4 

b) Freigrenzen 

Deutschlanda)

AN: FG 
Kein AN-Beitrag für Arbeitseinkommen bis 4 800  p.a.; Gleitzone bis  
9 600  p.a. 

14,2 

Island 
AN: FG 

Kein AN-Beitrag für Arbeitseinkommen bis 835 019 Isländische Kronen  
(9 637 ) p.a; für Arbeitseinkommen über 835 019 Isländische Kronen einheitli-
cher Beitrag von 5 440 Isländischen Kronen (63 ) p.a. 

31,0 

Norwegen 
AN: FG 

Kein AN-Beitrag für Arbeitseinkommen bis 23 000 Norwegische Kronen  
(2 874 ) p.a.; Gleitzone bis 33 430 Norwegische Kronen (4 227 ) p.a. 

7,5 

Österreich 
AN: FG 

Kein AN-Beitrag für Arbeitseinkommen bis 4 331  p.a. 17,7 

Schweden 
AN: FG 

Kein AN-Beitrag für Arbeitseinkommen bis 16 328 Schwedische Kronen  
(1 790  p.a. [= 42,3% des Steuerfreibetrags]). 

6,6 

AN = Arbeitnehmer;  AG = Arbeitgeber;  FB = Freibetrag,  FG = Freigrenze. 
In den hier nicht aufgeführten OECD-Ländern existieren keine entsprechenden Regelungen. 
a) Die Regelung gilt seit dem 1. April 2003, vorher lag die Freigrenze bei monatlich 325 , und es gab keine Gleitzone. 

Quelle: OECD, Taxing Wages 2002–2003, Paris 2004, S. 45 und S. 233 ff.; Deutsche Bundesbank, Devisenkursstatistik, 
Januar 2005, S. 6 f.; Berechnungen des ifo Instituts. 

Abb. 1

1 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 16, Löhne
und Gehälter, Heft 1, Gehalts- und Lohnstrukturerhe-
bung, Strukturdaten im Produzierenden Gewerbe und
in ausgewählten Dienstleistungsbereichen.
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sind das Ergebnis einer ceteris-paribus-Ana-
lyse (insbesondere Annahme konstanter Löh-
ne). Darüber hinaus werden weder makroöko-
nomische Kreislaufzusammenhänge noch die
negativen Rückwirkungen, die sich aus der
Finanzierung des Freibetrags durch Steuer-
erhöhungen ergeben, berücksichtigt. Schließ-
lich werden auch Veränderungen der Arbeits-
zeiten der Beschäftigten ausgeklammert. Da-
bei dürfte es für Unternehmer attraktiv sein,
Vollzeitarbeitsplätze in Teilzeitarbeitsplätze um-
zuwandeln, um möglichst hohe Einsparungen
bei den Sozialabgaben zu erzielen.

Auswirkungen auf Arbeitnehmer-
einkommen und Arbeitsanreize

Der zusätzlichen Arbeitsnachfrage ist das zu-
sätzliche Arbeitsangebot gegenüberzustellen, das sich auf-
grund der Einführung eines Freibetrags bei den Sozialabga-
ben ergeben würde. Letzteres setzt sich aus den Veränderun-
gen der Partizipation und des Erwerbsumfangs (Arbeitszeiten)
zusammen. Für eine Erwerbsbeteiligung können sich wieder-
um Arbeitslose (Bezieher von Transferleistungen) und Perso-
nen aus der Stillen Reserve entscheiden. Die Arbeitsanreize
werden in starkem Maße von den Nettoarbeitseinkommen be-
stimmt. Durch Einführung eines Freibetrags für die Sozialver-
sicherungsbeiträge der Arbeitnehmer erhöht sich deren Net-
toeinkommen. Gleichzeitig führt die Erhöhung der Nettoein-
kommen aber im unteren Einkommensbereich zu einem Rück-
gang der Transferleistungen, da Nettoeinkommenszuwächse
teilweise auf die Transferleistungen angerechnet werden.

In den Abbildungen 2 und 3 sind die Veränderungen der Net-
toeinkommen, die sich durch Einführung eines Freibetrags

im Jahr 2005 ergeben würden, dargestellt. Diese Verän-
derungen resultieren daraus, dass zum einen die geltende
Mini- und Midijobregelung entsprechend dem DGB-Vor-
schlag abgeschafft und zum anderen ein Freibetrag bei den
Sozialabgaben in Höhe von 250 € pro Monat eingeführt wer-
den. Abbildung 2 bezieht sich auf einen Single, Abbildung 3
auf ein Ehepaar mit zwei Kindern und einem Erwerbstäti-
gen, beide in Westdeutschland. Die Transfers bei Singles
umfassen Arbeitslosengeld II und Wohngeld. Bei dem Ehe-
paar setzen sie sich aus Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Kin-
dergeld und Kinderzuschlägen zusammen.

Die Nettoeinkommensentwicklung eines Singles gegenüber
dem Status quo (vgl. Abb. 2) erklärt sich wie folgt: Bis zu ei-
nem Bruttoarbeitseinkommen von 250 € sind keine Sozial-
versicherungsbeiträge zu zahlen. Den dann einsetzenden Zah-
lungen stehen wegen der Minijobregelung bis zu einem Ein-

kommen von 400 € derzeit keine in Abzug
zu bringenden Beiträge gegenüber. Zwischen
400 und 800 € sind die im gegenwärtigen Sys-
tem progressiv ansteigenden Sozialversiche-
rungsbeiträge (Midijobregelung mit Gleitzo-
ne für die Sozialversicherungsbeiträge) mit
den dann zu zahlenden Sozialversicherungs-
beiträgen zu saldieren. Ab 800 € wirkt sich
der Freibetrag voll aus und führt zu Einspa-
rungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen
in Höhe von 53 €. Spiegelbildlich zur Redu-
zierung der Sozialversicherungsbeiträge er-
höht sich das Haushaltsnettoeinkommen. Im
unteren Einkommensbereich sind Nettoein-
kommenserhöhungen für Bezieher von Trans-
ferleistungen allerdings mit einem Transferent-
zug verbunden. Mit Einführung von Hartz IV
liegt die Transferentzugsrate (bezogen auf das
Nettoeinkommen) beim Arbeitslosengeld II bis

Abb. 2

Abb. 3
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zu einem Bruttoeinkommen von 400 € bei 85% (sobald der
anfängliche Freibetrag von 50 € überschritten wird), für Ein-
kommen zwischen 400 und 900 € bei 70% und für den Ein-
kommensbereich 900 bis 1 500 € bei 85%. Entsprechend er-
höht sich das Haushaltsnettoeinkommen für Empfänger von
Transferleistungen durch die Einführung eines Sozialabga-
benfreibetrags nur in geringem Maße.

Entsprechendes gilt grundsätzlich für die Entwicklung des
Haushaltsnettoeinkommens von Familien (vgl. Abb. 3). Al-
lerdings gibt es hier im Einkommensbereich zwischen 1 600
und knapp 2 000 € monatlich unstetige Entwicklungen, die
im Wesentlichen vom im Januar 2005 eingeführten Kinder-
zuschlag herrühren. Bei der Entscheidung, ob Anspruch auf
den Kinderzuschlag besteht, werden andere Kriterien für den
Grundbedarf des Haushalts angewendet als beim Arbeits-
losengeld II, auch ermöglicht der Bezug des Kinderzuschlags
– anders als der des Arbeitslosengelds II – zusätzlich die Un-
terstützung durch Wohngeld mit nochmals anderer Einkom-
mensanrechnung. Der Kinderzuschlag wird ebenso wie das
Wohngeld mit steigendem Einkommen stufenweise vermin-
dert, wobei beim Kinderzuschlag in der letzten Stufe 30%
(bei zwei Kindern: 84 €) auf einmal wegfallen. Dies führt bei
dem betrachteten Haushaltstyp mit (für Sozialhilfeempfän-
ger) durchschnittlichen Wohnkosten bei einer Variation des
Bruttoeinkommens zunächst zu einem sprunghaften An-
stieg, dann zu einem abrupten Rückgang der Transferein-
kommen. Bei den betrachteten Alternativen liegen die
Sprungstellen im Falle der Freibetragsregelung wegen des
höheren Nettoarbeitseinkommens jeweils um ca. 50 € wei-
ter »links« als im Status quo. 

Das »Freibetragsmodell« begünstigt insbesondere die Auf-
nahme einer geringfügigen Beschäftigung (Teilzeitbeschäf-
tigung). Dies gilt allerdings nur für nicht erwerbstätige Per-
sonen, bei denen die Erhöhung des Nettoeinkommens
als Folge der Freibetragsregelung nicht durch Kürzun-
gen bei den Sozialleistungen kompensiert wird. Hierbei
handelt es sich primär um Personen aus der Stillen Re-
serve wie Rentner oder bisher nicht erwerbstätige Ehe-
partner.2 Für sie ist der größte finanzielle Anreiz dann ge-
geben, wenn sie eine Tätigkeit mit einem Bruttoeinkom-
men von 800 € aufnehmen. Für Personen mit Anspruch
auf Transferleistungen besteht dagegen kaum ein zusätz-
licher Anreiz, eine Stelle mit einem Bruttoeinkommen un-
ter 1 200 € (Single) bzw. unter 2 000 € (Ehepartner) an-
zunehmen (vgl. Abb. 2 und 3).

Was die Variation der Arbeitszeit der schon Beschäftigten
betrifft, so lassen die Abbildungen 2 und 3 vermuten, dass
Teilzeitbeschäftigte einen Anreiz haben, ihre Arbeitszeit aus-
zudehnen, während Vollzeitarbeitnehmer einen Anreiz ver-
spüren dürften, ihre Arbeitszeit einzuschränken. Durch den
Freibetrag werden solche Arbeitsumfänge besonders be-
günstigt, bei denen Singles ein Bruttoarbeitseinkommen von
1 200 € und Ehepartner ein Bruttoarbeitseinkommen von
2 000 € erzielen.

Quantifizierungen der Angebotseffekte

Eine Quantifizierung des mit der Einführung eines Sozialab-
gabenfreibetrags verbundenen Angebotseffekts nehmen
Kaltenborn et al. (2003) vor. Sie beschränken sich dabei
auf die Partizipationswirkungen und vernachlässigen Effek-
te für die individuelle Arbeitszeit. Ihre Schätzung basiert auf
den Individualdaten des Sozio-ökonomischen Panels
(SOEP), dem Modell SIMTRANS von Kaltenborn und mikro-
ökonometrischen Ansätzen zur Quantifizierung der Deter-
minanten der Erwerbsneigung.3 Sie kommen zu dem Ergeb-
nis, dass die Einführung eines Freibetrags zu einem zusätz-
lichen Arbeitsangebot von etwa 320 000 Personen führt.4

Die Hälfte davon sind westdeutsche Frauen mit Partnern.
Die Wirkungen einer Gegenfinanzierung der Beitragsaus-
fälle sind hierbei nicht berücksichtigt worden (neben ande-
ren schon genannten Restriktionen).

Eine weitere Schätzung der Angebotseffekte haben Schnei-
der und Bonin (2005) vorgenommen. Anders als Kaltenborn
et al. verwenden sie keinen individualspezifischen, sondern
einen haushaltsspezifischen Ansatz, bei dem die Arbeits-
angebotsentscheidungen in einem Paarhaushalt als simul-
tane Entscheidung beider Partner betrachtet werden. Dar-
über hinaus wird das individuelle Arbeitsangebot nach sechs
Arbeitszeitkategorien differenziert. Gegenstand der Schät-
zung sind sowohl die Partizipationsrate als auch der Erwerbs-
umfang. Grundlage für die Schätzung bilden die Haushalts-
daten aus dem SOEP, Welle 2002. Die Stichprobe be-
schränkt sich auf Alleinstehende und Paare, und dabei nur
auf Personen im Haupterwerbsalter (25 bis 55 Jahre).5 Sie
umfasst 6 881 Personen.

Ohne Berücksichtigung der Gegenfinanzierung steigt die
Partizipationsrate um 1,8 Prozentpunkte an. Die ursprüng-
lich Beschäftigten reduzieren ihre Arbeitszeit nur geringfü-
gig. Insgesamt wächst das Stundenvolumen des Arbeits-

2 Hierzu zählen grundsätzlich auch Schüler und Studenten. Allerdings gel-
ten für sie eigene Regeln für die Sozialversicherungspflicht, die je nach Ver-
sicherungszweig und Zeitpunkt der Tätigkeit (in den Ferien oder nicht) un-
terschiedlich sein können. Außerdem kann auch hier eine Verrechnung
mit Transfers eintreten, wenn BAföG bezogen wird oder Einkommensgren-
zen für den Kindergeldbezug überschritten werden. Bei Rentnern gibt es
– je nachdem, ob es sich um eine Versichertenrente nach Vollendung des
65. Lebensjahres handelt oder nicht – unterschiedliche Regelungen zum
Hinzuverdienst.

3 Die Schätzungen basieren auf den Daten des SOEP für Westdeutschland
für die Jahre 1986 bis 2000 und für Ostdeutschland für die Jahre 1991 bis
2000.

4 Die Schätzung bezieht sich auf das Jahr 2000. Das zusätzliche Arbeitsan-
gebot entspricht 1,0% der Gesamtheit der Beschäftigten.

5 Ausgeschlossen werden Personen, die sich noch in Ausbildung befinden,
Wehr- und Zivildienstleistende, Frauen im Mutterschutz oder Erziehungs-
urlaub, Selbständige und Beamte.
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angebots bei Frauen um 1,9% und bei Männern um 1,4%.
Auf die allgemeine Beitragsentlastung reagiert somit nur
ein relativ kleiner Personenkreis. Setzt man die fiskalischen
Kosten der Freibetragsregelung (bezogen auf die verwen-
dete Stichprobe) in Höhe von 3,77 Mill. € (= 5,36% Verän-
derung gegenüber dem Ausgangszustand) in Relation zur
Zahl der zusätzlich auf den Arbeitsmarkt tretenden 124 Ar-
beitskräfte (wiederum bezogen auf die Größe der Stichpro-
be), so ergibt sich ein Förderaufwand von 30 380 € pro Kopf
und Jahr.

Bezieht man angesichts der hohen fiskalischen Kosten die
erforderliche Gegenfinanzierung in die Wirkungsanalyse mit
ein und unterstellt die Erhebung einer proportionalen Kon-
sumsteuer (beispielsweise durch Anhebung des Mehrwert-
steuersatzes) in Höhe von rund 5% des Haushaltseinkom-
mens nach Steuern und Transfers, so verringert sich der An-
reiz zur Arbeitsaufnahme, so dass die Partizipationsrate nur
noch um 0,9 Prozentpunkte steigt. Gleichzeitig wird durch
die Reduzierung der Nettoeinkommen ein Anreiz zur Verkür-
zung der Arbeitszeiten gesetzt. Insgesamt geht das Arbeits-
angebot in Stunden gerechnet sogar um 0,2% zurück.6

Aktivierende Sozialhilfe als Alternative

Die bisherige Analyse hat gezeigt, dass die Einführung ei-
nes allgemeinen Freibetrags für Sozialabgaben zu einer Er-
höhung der Nachfrage nach einfachen Tätigkeiten führen
dürfte, deren Ausmaß Kaltenborn et al. aber wohl überschätzt
haben. Indem der Vorschlag des DGB die Höhe der Lohn-
ersatzleistungen sowie die Transferentzugsraten bei Aufnah-
me einer regulären Beschäftigung und damit die Höhe der
Reservationslöhne unangetastet lässt, verzichtet er auf ei-
ne Absenkung der Bruttolöhne und die daraus resultieren-
de Ausweitung der Nachfrage nach gering qualifizierten Ar-
beitskräften. Er bietet darüber hinaus Empfängern von Ar-
beitslosengeld II nur wenig Anreiz, eine geringfügige Be-
schäftigung aufzunehmen. Das »Freibetragsmodell« dürfte
infolgedessen mit nur geringen Beschäftigungseffekten ver-
bunden sein. Außerdem müsste zur Gegenfinanzierung die
Mehrwertsteuer kräftig erhöht werden. Die Eingriffe in das
bestehende Beitrags- und Steuergefüge wären erheblich.
Von daher erweist sich das »Freibetragsmodell« als wenig
attraktiv.

Ein Grundproblem beim »Freibetragsmodell« besteht – wie
gesagt – darin, dass das soziale Sicherungssystem und sei-
ne Regelungen unangetastet bleiben. Dies dürfte zur Folge
haben, dass die Partizipationseffekte von arbeitslosen So-
zialleistungsempfängern niedrig bleiben. Dadurch fallen auch
die Einsparungen bei den Sozialleistungen relativ gering aus.

Sie stehen somit als Gegenfinanzierung für die Beitrags-
ausfälle als Folge eines allgemeinen Sozialabgabenfreibe-
trags kaum zur Verfügung. Eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer ist aber mit den geschilderten negativen Folgewirkun-
gen verbunden.

Eine nachhaltige Erhöhung der Arbeitsanreize für Empfän-
ger staatlicher Transferleistungen sehen unter anderem die
»Magdeburger Alternative« und der Vorschlag des ifo Insti-
tuts zur »Aktivierenden Sozialhilfe« vor. Die »Magdeburger
Alternative« kombiniert Sanktionsmaßnahmen bei Ableh-
nung einer zumutbaren Arbeit, Workfare und eine Intensi-
vierung der Vermittlung von Arbeitslosen mit einer unbefris-
teten Sozialabgabenfreigrenze für zusätzlich eingestellte Ar-
beitnehmer in der untersten Tariflohngruppe (Schöb und
Weimann 2004). Das ifo Institut sieht die Absenkung der So-
zialhilfeleistungen für arbeitsunwillige, erwerbsfähige Sozial-
hilfeempfänger, Workfare und eine Steuergutschrift für re-
guläre Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich vor. Durch das
Zusammenwirken dieser Steuergutschrift mit deutlich nied-
rigeren Transferentzugsraten wird der marginale Netto-
verdienst erhöht, was einen größeren Anreiz zur Arbeitsauf-
nahme oder -ausweitung bildet. Dadurch sollen Arbeitneh-
mer veranlasst werden, niedrigere Bruttolöhne zu akzeptie-
ren, wodurch wiederum die Nachfrage nach Arbeit erhöht
wird und insgesamt sogar eine fiskalische Entlastung ein-
tritt (Sinn et al. 2002).
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